
Q U A D E R E R / MILITÄRGESCHICHTE 1814-1849 
DER SCHARFSCHÜTZENZUG IM D E U T S C H E N B U N D 

Der liechtensteinische 
Scharfschützenzug 
im Deutschen Bund 

DER V E R T R A G VON 1836 MIT SIGMARINGEN 
UND HECHINGEN 

BÜNDNISPOLITISCHE HINTERGRÜNDE 

Die Mitgliedschaft beim Deutschen Bund brachte 
Liechtenstein verschiedene Rechte und Pflichten. 1 

Unter anderem wurde es verpflichtet, seinen Bei
trag zum Kontingentsheer des Bundes zu leisten. 
Gemäss einer Vereinbarung im Deutschen Bund 
wurde 1818 bestimmt, dass jeder Mitgliedstaat 1% 
seiner Bevölkerung als Hauptkontingent zum Bun
desheer zu stellen hatte.2 Im Kriegsfall kam dazu 
noch das Ersatzkontingent, welches aus 1/z% der 
Bevölkerung zu bilden war. Liechtenstein, das 1818 
5546 Einwohner zählte, 3 hatte somit ein Kontin
gent von 55 Mann zu stellen, welches im Kriegsfall 
auf 73 Mann erhöht werden konnte. Schuppler fand 
diese Zahl zu hoch: 4 im alten Schwäbischen Kreis 
habe man nur fünf Mann Infanterie und V2 Kavalle
risten stellen müssen, und sogar Napoleon habe im 
Rheinbund nur 40 Mann verlangt.5 

Die Forderung des Bundes blieb aber bestehen.6 Ja 
es gab sogar seitens des Bundes noch die Vorstel
lung, Liechtenstein sollte als Ersatz für nicht gestell
te acht Mann Kavallerie und vier Mann Artillerie 
eine erhöhte Anzahl Infanterie aufbieten. Die Ver
pflichtung für das ganze Kontingent wäre nach die
sen Vorstellungen auf insgesamt 95 Mann Infante
rie angewachsen.7 Diese Forderung blieb allerdings 
nur auf dem Papier bestehen. Durch Bundesver-
sammlungsbeschluss vom 31. Jan. 1833 wurde sie 
ganz fallengelassen.8 

Da sein Kontingent zu klein war, eine eigene Trup
penformation zu bilden, sah sich Liechtenstein ge
zwungen, einen Staat als Partner zu suchen, der 
bereit war, eine gemeinsame militärische Einheit 
zu formieren. Verhandlungen mit Österreich und 
Hessen-Darmstadt blieben ohne Erfolg. 9 Ein 
Vorschlag von Hohenzollern-Sigmaringen aus dem 
Jahr 1818, die Truppenkontingente zu vereinigen, 
wurde von Fürst Johann I. vorerst aus verschiede
nen Gründen, die im folgendenen dargelegt wer
den, abgelehnt.10 

ERSTE VERHANDLUNGEN VON 1818 bis 1830 

Die beiden süddeutschen Fürstentümer Hohenzol-
lern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen 
waren sowohl bezüglich ihrer Bevölkerungszahl als 
auch ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse in einer 
mit Liechtenstein vergleichbaren Lage. Sigmarin
gen hatte 1818 35 560 Einwohner, 1 1 Hechingen 
14 500; 1 2 die beiden Fürstentümer waren so
mit verpflichtet, 501 Soldaten zu stellen, nämlich 
356 aus Sigmaringen und 145 aus Hechingen. 
Liechtenstein und beide Hohenzollern hätten zu
sammen ein Kontingent von 556 Mann gestellt; dies 
entsprach knapp 3 A einer Bataillonsstärke, welche 
auf mindestens 800 Mann festgesetzt war. 1 3 

Auch die beiden hohenzollerschen Fürstentümer 
fühlten sich wirtschaftlich durch die ins Haus ste
henden Militärausgaben überfordert. Schon in frü
heren Jahren sei es „ausserordentlich erschöpft 
worden", lautet ein Bericht aus LIechingen an den 
liechtensteinischen Bundestagsgesandten Leonhar
d i , 1 4 und „ungewohnt schwere Staatsausgaben" 
wurden von Sigmaringen und Hechingen befürch-
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